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Überarbeitung der Niederlassungsrichtlinien

Der Niederlassungsausschuss hat die Niederlassungsrichtlinien 
unter Berücksichtigung der von niederlassungswilligen Kolle-
gInnen eingebrachten Kritikpunkte bzw. Änderungswünsche in-
tensiven Diskussionen unterzogen und  sinnvolle Änderungen 
hinsichtlich der zusätzlichen Anrechnung von ärztlichen Tätig-
keiten bzw. Qualifikationsnachweisen und der Bepunktung sind 
schließlich nach Abstimmung mit der NÖ Gebietskrankenkasse 
und den notwendigen Beschlüssen in den zuständigen Gremien 
per 1. April 2009 in Kraft getreten.

Hearing

Ein besonderes Anliegen war es dem Ausschuss, die Transparenz 
von Hearingentscheidungen weiter zu erhöhen. Thema war des-
halb auch der Punkt der grundsätzlichen Regelung betreffend 
eine Hearingteilnahme: Waren alle Bewerber im fünf Prozent-
Bereich zum Erstgereihten bis zu jenem Zeitpunkt in ein Hea-
ring einzubeziehen (bzw. sind es nach wie vor), so wäre auch 
jene Regelung, wonach die Entscheidung nur dann in einem 
Hearing zu fällen ist, wenn es einen Punktegleichstand bei der 
„fachlichen Qualifikation“ gibt, im Einklang mit der ministeriel-
len Verordnung gestanden. Leider wurde eine Änderung dieser 
Regelung wie auch die vom Ausschuss geforderte Streichung des 
Passus‘ der „Vertraulichkeit des Hearingprotokolls“ von Kassen-
seite nicht unterstützt.

Bezüglich der Frage, ob eine Regelung festgeschrieben werden 
soll hinsichtlich der Vorgangsweise bei einer Patt-Situation im 
Hearing, hat sich der Ausschuss dazu gefunden, den jetzt prä-
ferierten Diskussionsprozess bis zu einer eindeutigen Entschei-
dungsfindung zugunsten eines Kandidaten aus Gründen der 
Fairness bzw. der besseren Nachvollziehbarkeit weiterhin bei-
zubehalten.
Eine Standardisierung des Hearings konnte in großem Ausmaß 
schon erreicht werden – falls notwendig, werden weitere diesbe-
zügliche Ideen durch den Ausschuss entwickelt. 

Erarbeitung von Richtlinien zur Auswahl von Ge-
sellschaftern für die Vertragsgruppenpraxen:

Im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Gruppenpraxen-
Gesamtvertrages für alle Fächer durch die Kurie der niedergelas-
senen ÄrztInnen gemeinsam mit der NÖ Gebietskrankenkasse 
war der Ausschuss aufgerufen, eine gesamtvertragliche Vereinba-
rung betreffend Richtlinien für die Auswahl der Vertrags-Grup-

penpraxen und der Vertrags-Gruppenpraxen-Gesellschafterstel-
len zu erarbeiten. Insbesondere der Punkt „Auswahlrecht des 
Mitgesellschafters durch den bisherigen alleinigen Vertragsarzt 
bzw. Antragsteller“ wurde unter Einbeziehung eines externen 
Rechtsexperten eingehend diskutiert. Auf Basis dieser recht-
lichen Expertise wurden die Niederlassungsrichtlinien für die 
Gruppenpraxen erarbeitet und sind genauso wie der Gruppen-
praxen-Gesamtvertrag mit 1. April 2009 rechtswirksam gewor-
den.
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